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Bericht über die Landtaggs$itzting vom 25. Juni 1959 
Am Donnerstag vormittag versammelte sich 

der Landtag nach einer Vorberatung im Konfe
renzzimmer in öffentlicher Sitzung. Landtags
präsident Dr. Hoop begrüßte die Abgeordneten 
und als Regierungsvertreter Regierungschef 
Alexander Frlck. (Der Abgeordnete Alfons Bü
chel, Mauren, war durch den Ersatzabgeordne
ten Engelbert Kranz, Nendeln, vertreten.) 

Nach diskussionsloser Genehmigung des Pro
tokolls der letzten 'Landtagssitzung vom l .Mai  
1959 trat der Landtag auf die Gesetzesvorlage 
betr. die Ergänzung der Paragraphen 5, 6 und 9 
des Gesetzes vom 23. August 1887 über das Ver
fahren in Expropriationsfällen ein. Vor der er
sten Lesung begründete Reglerungschef Frlck 
die Vorlage mit folgenden Worten: 

«Herr Präsident, 
meine Herren Abgeordneten! 

Der Landerwerb für unseren Straßenbau 
bereitet derzeit bei Land und bei den Ge
meinden die größten Schwierigkeiten. Es ist 
deshalb nicht verwunderlich, daß nach Ab
änderung und Ergänzung der • bestehenden 
ExpropriationsgesetZe gerufen wird. 

Das geltende Gesetz über die Enteignung 
stammt aus dem Jahre 1887 und sieht im we
sentlichen folgendes vor: Es kann nur ent
eignet werden gegen eine angemessene 
Schadloshaltung und nur in Fällen; in denen 
es das «Allgemein Beste erheischt.» Ob ent
eignet werden soll, entscheidet auf Grund 
einer Vorlage der Regierung, der Landtag. 
Die Höhe der Entschädigung ist zunächst 
unter Zuzug von zwei Sachverständigen im 
Wege der Vereinbarung zu suchen. Bei der 
Ausmittlung der Entschädigungsbeträge ist 
sowohl der wirkliche Wert, als auch ein 
eventueller Minderwert des 'Restobjektes zu 
berücksichtigen. Gelingt eine Vereinbarung 
nicht, so hat die 'Regierung über die Höhe der 
'Entschädigung zu entscheiden. Soll der Be
sitzer sich mit dem Regierungsentscheide 
nicht abfinden, so steht ihm der Gerichtsweg 
offen. Das ist der wesentliche Inhalt des gel
tenden Rechtes. 

Die Aenderung bezw. Ergänzung des Ge
setzes von 1887 bezweckt folgende drei 
Punkte: 
1. Es sollen künftig auch eventuelle Wert

verbesserungen, die durch die Maßnah
men der öffentlichen Hand am Restobjekt 
herbeigeführt werden, bei der Entschädi
gungsfestsetzung angemessen berücksich
tigt werden. 'Bis heute war stets nur die 
Rede von Wertverminderungen. Nun kann 
aber ein Objekt z. B. durch den Bau einer 
modernen Straßenanlage mit Trottoiren, 
Kanalisation merklich gewinnen, sodaß 
mitunter ein vom Besitzer geltend ge
machter Minderwert, verursacht durch 
größere Straßennähe, dadurch aufgewo
gen wird. 

2. Wenn der Gerichtsweg durch alle drei In
stanzen durchgegangen werden muß, kann 
mitunter ein dringend nötiges Bauprojekt 
einen allzulangen Aufschub erleiden. Um 
dem zu begegnen, ist nun die vorzeitige 
Besitzeinweisung vorzusehen. Wie Sie aus 
der Vorlage ersehen wollen, 'kann dies 
erst geschehen, nachdem alle Maßnahmen 
zur Sicherung der Beweise für die spätere 
Festsetzung der Entschädigung ergriffen 
Wurden. 
Ich möchte dem Landtag nicht vorenthal
ten, daß innerhalb der Regierung ernst
lich überlegt wurde, ob diese vorzeitige 
Besitzeinweisung nicht besser durch das 
Landgericht erfolgen sollte; Wehn der 
Entwurf diese Kompetenz der Regierung 
übertragen will, so deshalb, um die Durch
führung zu beschleunigen. 

3. 'Ein spezieller und ausdrücklicher Wunsch 
einiger Gemeinden ist es, daß dem Ent 
eignungsbewerber nach durchgeführtem 
Verfahren das 'Recht zustehe, auf ; die 
Durchführung der Enteignung zu vetzich-
ten. Sollte diese Möglichkeit nicht in,idas 
Gesetz aufgenommen werden, so sind be
stimmte Gemeinden kaum mehr dazu, zu 
bringen, einen Antrag auf Expropriation 
zu stellen. 
Es ist auch schon die Anregung ergan
gen, den Gerichtsweg durch die Möglich
keit der Weiterzüge an eine zu schaffen
d e  Oberexpropriationskommission a b z u 
schalten. Die Regierung hat aber 'diese 
Lösung abgelehnt. Sie glaubt, daß der 
Rechtlichkeit am besten gedient ist, Venn 
der Weg an die unabhängigeil Geteilte 
weiterhin offen bleibt. Mit der vorgese
henen Ergänzung des Paragraph 5 soljten 
künftige Entscheidungen wieder tragbar 
werden.» 

Bei Lesung der Vorlage löste der Art. 2 eine 
rege Debatte a w ,  ÜBT im zweiten Abshtt,fol
gende Fassürig hat: 

«Der Expropriationswerber kann im Falle ei
ner Einsprache im Sinne des Abs. 1, nach 
Anhören des Eigentümers, vorgenommenem 
Augenschein, Sicherung des Beweises im 
Sinne der Zivilprozeßordnung (§§ 384 ff) und 
Vornahme der gerichtlichen Schätzung ge
mäß § 8 dieses Gesetzes durch die Regie
rung ermächtigt werden, das Expropriations
objekt schon vor der endgültigen 'Festlegung 
der Entschädigungssumme in Anspruch zu 
nehmen, wenn für den Expropriationswerber 
aus einer Verzögerung bedeutende Nachtei
le entstehen würden.» i 

Der Abgeordnete Dr. Ernst Büchel äußerte 
grundsätzliche Bedenken gegen diese Fassung 
und wies auf allfällige Gefahren hin, die aus 
einer Inbesitznahme eines 'Expropriationsobjek
tes vor der endgültigen Festlegung der Entschä
digungssumme entstehen könnten. <D§r Abge
ordnete Dr. Alois Vogt teilte diese Bedenken 
nur zum Teil, indem er Unter Hinweis auf das 
Beispiel der Zollstraße in Schaan ausführte, daß 
eine solche gesetzliche Bestimmung in gewis
sen Fällen notwendig sei. Man stehe vor der 
Frage, ob in bestimmten Fällen die Privatinter
essen den öffentlichen Interessen voranzuset
zen seien, oder ob sie soweit zurückzutreten 
hätten, als es die öffentlichen Interessen drin
gend erfordern. Er neige zur Auffassung, daß 
eine gesetzliche Handhabe bestehen müssen 
um den öffentlichen Interessen Nachdruck' zu 
verschaffen und somit die 'Regierung mit einer 
entsprechenden Ermächtigung auszustatten. —1 

Reglerungschef Alexander Frlck wies auf die 
Tatsache hin, daß die Regierung erst dann von 
ihrer Ermächtigung Gebrauch machen könne, 
wenn der Landtag die Expropriation bereits 
ausgesprochen habe und alle Beweissicherun
gen getroffen worden seien, die eine (Festlegung 
der Entschädigungssumme durch die zuständi
gen Instanzen vollkommen ermögliche. Er sehe 
daher keirie Gefahr eines Mißbrauches und wies 
darauf hin, daß zum Beispiel verschiedene Kan
tone der Schweiz diese "Bestimmung ebenfalls in 
das Gesetz aufgenommen hätten. Sollte der 
Landtag die Aufnahme einer solchen Bestim
mung fallen lassen, so sei mit Verzögerungeh 
zu rechnen, die notgedrungen ein Kritiken her-
aufbeschwöten müßten, die schlußendlich die 
Regierung und aber auch den Landtag treffeh 
würden. 

Nach weiteren Voten der Abgeordneten Dr. 
Einst Büchel und Dr. Alois Vogt stand der Zins
satz von 5 Prozent für die Verzinsung der end
gültigen Entschädigungssumme. vom Tage der 
Besitzergreifung an, zur 'Diskussion. Der Ab
geordnete Roman Gaßner setzte sich für die 

Beibehaltung dieses Ansatzes ein, während der 
Abgeordnete Dr. Alois Vogt diesen Ansatz auf 
die 'Höhe des Hypothekarzinses festgesetzt se
hen wollte. Landtagspräsident Dr. Hoop sprach 
einer. Lösung das Wort, die zwischen diesen 
Sätzen liegen würde. Nachdem keine formellen 
Anträge gestellt wurden, wurde die erste Le
sung durchgeführt und beschlossen, die zweite 
Lesung auf die nächste Landtagssitzung zu ver
schieben. 

Die Gesetzesvorlage betr. die Gewährung 
eines Steuerrabattes in Verbindung mit einer 
beschränkten Familienbeihilfe im Jahre 1959, 
Wierde nach drei Lesungen einstimmig angenom
men. Das Gesetz wurde als nicht dringlich er
klärt und seine Wirksamkeit auf das Jahr  1959 
beschränkt. Um alle Härtefälle zu vermeiden, 
wurde in das Gesetz unter Ziffer 2 (Art. 1) fol
gende .Bestimmung aufgenommen: 

In Fällen/in denen einzig die im Jahre 1958/ 
59 abgeschlossene Neuschätzung der Gebäu
de bewirkt, daß der S teuerrabatt nicht ge
währt werden könnte, soll dieser, tun unnö
tige Härten zu vermeiden, trotzdem gegeben 
werden. 

. Im weiteren behandelte der Landtag eine Re
gierungsvorlage betr. die Festsetzung der Tag
gelder für die Mitglieder des Landtages und sei
ner Kommissionen, der Regierung, der Gerich
te und anderer Behörden und Kommissionen. 

Diese Regierungsvorlage fußte auf einem Be
schluß des Landtages vom Dezember 1958, nach
dem der Abgeordnete Paul Oehri seinerzeit ei
nen entsprechenden Antrag eingebracht hatte, 
der mehrheitlich gutgeheißen wurde. 

Die Gesetzesvorlage sieht in Art. 2 für den 
Landtag und seine Kommissionen, die Regie
rungsmitglieder, den Landesschulrat, die Ge
richts- und Rekursinstanzen eine Tagesentschä
digung von Fr. 35.— und eine Halbtagsentschä
digung vori Fr. 20.— vor. 'Für alle weiteren 
Kommissionsmitglieder wurde das Taggeld auf 
Fr. 25.— und die Halbtagesentschädigung auf 
Fr. 16.— festgesetzt. Weiter sieht die Vorlage 
auch Reiseentschädigungen vor. Der Landtag 
nahm die erste Lesung vor und beschloß nach 
Einbringung einiger textlicher Aenderungsan-
träge durch die Abgeordneten Dr. Ernst Büchel, 
Dr. Martin Rlsch und Landtagspräsident Dr. 
Hoop die zweite Lesung auf die nächste Land
tagssitzung zu vertagen. 

Hierauf erfolgte die erste Lesung der. Geset
zesvorlage Uber die Abänderung des Gesetzes 
vom 26. Oktober 1928 betr. das Urheberrecht an 
Werken der Literatur und Kunst diskussionslos. 

Zur weiteren Behandlung der Gesetzesvorla
ge  betr. die öffentliche Anerkennung von Re
ligionsgesellschaften wählte der Landtag über 
Antrag des Präsidenten eine Kommission mit 
folgenden Mitgliedern: Dr. Ernst Büchel, Dr. 
Martin Risch, Dr. Alois Vogt und Dr. Walter 
Oehry. Weiter 'beschloß der Landtag, daß die
ser Kommission auch Landtagspräsident Dr. 
Hoop angehören soll. — Die Kommission wur
de beauftragt, die Gesetzesvorlage zu prüfen 
und dem Landtag entsprechend Bericht zu er 
statten. 

Ini folgenden nahm der Landtag einen Be
richt des Regierungschefs entgegen, in welchem 
der  Regierungsvertreter einen Beitrag zur Er
richtung von neuen Unterkunftsräumlichkeiten 
der Ostschweizerischen Pleoptik- und Orthop
tikschule näher begründete. Regierungschef 
Frick führte aus, daß die 'Regierung deshalb ei
nen Beitrag befürworte, weil Untersuchungen 
ergeben hätten, daß bei Kindern häufig Sehstö
rungen festzustellen seien, deren Beseitigung z. 
Teil nur von einer Sehschule erreicht werden 
könne. Unter Führung des bekannten Augen
spezialisten und; Chefarztes der Kantonalen Au
genklinik, Dr. Bangerter, in St. Gullen, sei nun 
ein Ostschweizerisches Institut gegründet wor

den, das sich besonders mit diesen Sehstörun 
gen befassen wird. Durch Beiträge aller Ost 
schweizerischen Kantone sei die Errichtunj 
dieses Institutes auf genossenschaftliche 
Grundlage ermöglicht worden und nun auch aj 
das Fürstentum Liechtenstein die Einladung er 
gangen, sich mit einem Beitrag zu beteiliger 
Durch einen solchen,'Beitrag werde nicht nii 
unseren Kindern, die an Sehstörungen leider 
Heilungsmöglichkeiten gebo'ten, sondern aud  
kostenmäßig ein (Entgegenkommen gewähr! 
das einen einmaligen Beitrag rechtfertige. -
Nachdem verschiedene Kantone diesen Beitrai 
auf Fr. 1.— pro Kopf der Bevölkerung ange 
setzt hätten, so schlage die Regierung dem Ho 
hen Landtage vor,, er  möge, analog, dieser An 
sätze Fr. 15 000.—• als Beitrag bewilligen. De 
Landtag nahm von diesem Bericht des Regie 
rungschefs zustimmend Kenntnis ,und hieß de 
Antrag der Regierung einstimmig gut. 

Hierauf wurde auf das SubVentlonsgesuc! 
der Gemeinde Balzers für eineh Gemeindesas 
und Lokale für die Gemeindeverwaltung einge i 
treten. Ueber Antrag de^'  Abgeordneten An 
dreas Vogt wurde der Wortlaut des Gesu 
ches durch Landtagspräsident Dr. Hoop bekann 
gegeben, aus dem hervorging, daß die Gemein 
de Bailzers in Erfüllung ihres vorgesehene 
'Bauprogramms vorerst einen Gemeindesaal un 1 

Lokale für die Gemeindeverwaltung zu erste! : 
len gedenkt, dem u. a. der Bau eines Turnsaale! 
eines Schwesternhauses folgen soll. Der At 
geordnete Fidel Brunhart begründete das G« 
such als Vorsteher der 'Gemeinde und erklärte i 
daß die Gemeinde im Zuge der Verwirklichun 1 

dieser Bauvorhaben, die durch die steigende: 
Bevölkerungszahlen bedingt seien, finanzier' 
sehr in Anspruch genommen werde. Sie hab 
weiter den Entschluß fassen müssen, gewiss 
Trennungen von Baulichkeiten vorzunehmei 
um den Anforderungen zu genügen. Aus di r .  
ser Sachlage heraus sei auch das Gesuch ui 
erhöhte Subvention zu verstehen und er hoff ' 
daß die Abgeordneten für diese besondere 
Verhältnisse Verständnis haben. Regierung j 
chef Frick legte den Standpunkt der Regierur 
dar, der sich allein auf das Subventionierung 
reglement habe stützen können. Dieses sei 
für Gemeindebauten eine 15%ige Subventic I 
vor und nur für Schulen und Kirchen sei b 
jetzt ein Subventionssatz von 30% bewilli*' 
worden. Der 'Landtag stehe vor dem Dilemm t 
ob e r  das Subventionsreglement, das er  seine Y 
zeit einstimmig beschlossen habe, durch eil ^ 
Sonderregelung in Frage zu stellen bereit s« 
Er verstehe die Gemeinde 'Balzers und begrüJ • 
das vorgesehene Bauprogramm, aber das Ui> , 
stoßen dieses Reglementes würde das gan 
Gebäude der Subventionsordnung ins Wanki -
bringen. Auch Ländtagspräsldent Dr. Hoop ä | 
ßerte Bedenken, worauf der Abgeordnete Fid '$ 
Brunhart erklärte, daß er diese Bedenken nie ^ 
teile. Der Abgeordnete Georg Oehri, Schelle .jj 
berg, erklärte, daß er sich mit einer erhöht 
Subvention im Sinne "dieses Gesuches einvtjp: 
standen erklären könnte, wenn der  Landtag 
derseits bereit sei, für Kirchenbauten die Sil 
vention von. 30 Prozent zu e'rhöhen. Der Ab$ 
ordnete Johann Beck machte darauf aufmei; 
sam, Üaß die Bewilligung einer höheren Subvtp 
tion in diesem Falle Konsequenzen hätte, w 1 

dann wahrscheinlich die Gemeinde Triesenb«! 
mit- Recht Nachforderungen stellen könnte, 
ebenso erfüllt werden müßten. Er sei allerdirf 
der Auffassung, daß der Ansatz für die : 
vention von Turnhallen mit 30 Prozent im 
gensatz zu Gemeindesälen mit 15 Prozent e t  
stoßendes an sich habe, weil dadurch die 
turellen Belange etwas .nachteilig foehan 
wenden. (Ein Gemeimdesaal diene doch in 
ster Linie, kulturellen Bestrebungen und 
könnte daher eine Lösung befürworten, die 
se Diskrepanz wenigstens etwas ausgleic 
würde. Regierungschef Frlck antwortete 


